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RS OGH 1961/4/13 Bkd31/61,
Bkd51/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.04.1961

Norm

DSt 1872 §17 Abs1

Rechtssatz

§ 17 DSt zählt die Vorsichtsmaßregeln nicht erschöpfend auf. Es kann daher auch eine andere Maßnahme als die

Einstellung der Ausübung der Rechtsanwaltschaft angeordnet werden, zB die teilweise Entziehung der anwaltlichen

Befugnisse.
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